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Besserer Abzug für Rürup-Rentenversicherungen

Presseinformation

Der Abzug von Rürup-Rentenversicherungsbeiträgen wird staatlich gefördert. Selbständige, Beamte und Arbeitnehmer mit Bruttolöhnen bis zu rund 21.000 Euro sind bisher aufgrund einer komplizierten Vergleichsrechnung mit der früheren Rechtslage überwiegend leer ausgegangen. Das soll mit dem Jahressteuergesetz 2007 rückwirkend geändert werden. 


Nach der Neuregelung können 2006 62 Prozent der Beiträge steuermindernd abgesetzt werden – zusätzlich zum Abzug für die übrigen Vorsorgeaufwendungen. Der Absetzungsbetrag erhöht sich jährlich um 2 Prozent. Pro Jahr werden bis zu 20.000 Euro berücksichtigt. Bei Arbeitnehmern wird auf diesen Höchstbetrag der gesetzliche Rentenversicherungsbeitrag angerechnet. 

Beispiel: Hubert K., Beamter mit einem Bruttolohn von 30.000 Euro, konnte bisher von seinen Vorsorgeaufwendungen 2001 Euro steuermindernd absetzen. Hätte er 2005 eine Rürup-Rentenversicherung abgeschlossen und 2.000 Euro eingezahlt, würde sich dieser Betrag bisher nicht steuermindernd auswirken. Nach der Neuregelung werden 2006 vom Beitrag 62 Prozent, d.h. 1.240 Euro zusätzlich zu den 2.001 Euro für die übrigen Versicherungsbeiträge berücksichtigt. Diese bringen einen Steuervorteil von rund 400 Euro. 

Hubert K. muss für den Steuervorteil die spätere Rentenauszahlung versteuern. Wie viel steuerpflichtig sind, hängt vom Jahr des Rentenbeginns ab. Erst ab 2040 ist die gesamte Auszahlung steuerpflichtig. 

Das Gesetz soll Ende Oktober vom Bundestag verabschiedet werden. Hubert K. wartet deshalb bis zur endgültigen Verabschiedung. 

Alternativ zu Rürup kann Hubert K. einen Riestervertrag abschließen, der mit Zulagen und Steuervorteilen gefördert wird. 

Arbeitnehmer und Mitglieder von Lohnsteuerhilfevereinen können sich zur Förderung und den individuellen Steuervorteilen, der späteren steuerlichen Behandlung und den vom Gesetz vorgegebenen Rahmenbedingungen der Verträge bei Beratungsstellen informieren. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des NVL können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt werden oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchiert werden.
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